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Erwägungen
E. 1
Mit Einspracheentscheid vom 10. August 2023 bestätigte die Beschwerdegegnerin die für den Zeitraum ab Januar 2015 rückwirkend verfügten Leistungen nach Art. 18 Abs. 2 UVV . Das Kantonsgericht Basel-Landschaft hob diesen Einspracheentscheid mit Urteil vom 26. August 2025 auf und wies die Sache an die Beschwerdegegnerin zurück, damit diese nach erfolgten Abklärungen im Sinne der Erwägungen für die Anspruchsperiode vom 1. Januar 2015 bis 31. Dezember 2016 neu verfüge und für die anschliessende Periode Leistungen im Sinne des kantonalen Urteils erbringe. Gegen selbständig eröffnete Zwischenentscheide, mit denen weder über die Zuständigkeit noch über Ausstandsbegehren entschieden wurde (vgl. Art. 92 BGG ), ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ) oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde ( Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG ).
E. 2
Bei diesem Rückweisungsentscheid handelt es sich, da das Verfahren noch nicht abgeschlossen ist, um einen selbstständig eröffneten Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 BGG ( BGE 144 V 280 E. 1.2; 133 V 481 E. 4.2). Gleiches gilt nach zutreffender Auffassung der Vorinstanz auch für einen Rückweisungsentscheid, mit dem eine materielle Teilfrage - beispielsweise über eine von mehreren materiellrechtlichen Anspruchsvoraussetzungen - beantwortet wird ( BGE 133 V 477 E. 4.2 S. 482). Die selbständige Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden bildet aus prozessökonomischen Gründen eine Ausnahme vom Grundsatz, dass sich das Bundesgericht mit jeder Angelegenheit nur einmal befassen soll ( BGE 148 IV 155 E. 1.1; 144 III 475 E. 1.2; 142 III 798 E. 2.2).
E. 3.1
Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG wird (zu recht) nicht geltend gemacht (siehe statt vieler Urteil 8C_383/2024 vom 1. Juli 2024 E. 3.1 mit Hinweisen). Hingegen beruft sich der Beschwerdeführer auf lit. b der genannten Bestimmung. Dazu führt er aus, wenn der Teilrückzug seiner vorinstanzlichen Beschwerde in Bezug auf die Anspruchsperiode von Januar 2015 bis Dezember 2016 - entgegen der Vorinstanz - als zulässig erachtet würde, so würde dies sofort zu einem Endentscheid für diese Periode führen und einen bedeutenden Aufwand an Zeit und Kosten für ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen.
E. 3.2
Selbst wenn ein sofortiger Endentscheid möglich wäre, bliebe damit rechtsprechungsgemäss kein weitläufiges Beweisverfahren im Sinne dieser Bestimmung erspart (vgl. statt vieler: BGE 139 V 99 E. 2.4 oder SVR 2011 IV Nr. 57 [Urteil 8C_958/2010 vom 25. Februar 2011] E. 3.3.2.2), was der Beschwerdeführer denn auch in keiner Weise substanziiert darlegt (zur diesbezüglichen Rüge- und Begründungspflicht: Art. 42 Abs. 2 BGG ; BGE 144 III 475 E. 1.2; 141 IV 284 E. 2.3, 289 E. 1.3).
E. 4
Erweist sich die Beschwerde als offensichtlich unzulässig bzw. ungenügend begründet, führt dies zu einem Nichteintreten auf das Rechtsmittel im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 lit. a und b BGG .
E. 5
Die Gerichtskosten sind ausgangsgemäss dem Beschwerdeführer zu überbinden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
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